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md Mehrung,
K ein jeder die verordnete Uerzeichnuß Weiner
md deren Reinigen einzurichten / und zu übergeben hat.

I.
Nahm/Stand / und alle seine Titul / OiZniräter, /

tMlemter/oderProfellionen / dann muß / was man zu
folgeder höchsten kubricre für seine Person zu bezahlen Hak/
angoeutek werden. . .

II.
Ist man nicht Geistlich/muß gemeldet werden / ob man

vechyratet ist / oder nicht / in primo Lasu muß die Gemah¬
lin Mau / oder Weib benennet werden/und die Helfte dessen/
wa man für sich zu zahlen har/ muß für selbige angesetzekweden.

III
Muß gemeldet werde- / ob man Kinder hat / oder nicht/

weche noch in seinem Bro^ stehen / und weder verheyrater /
wser Geistlich / weder inHof- Ovilnoch oder ^arci-
cuLr-Dienften seynd/wievi ^ dieserKinder beydes Geschlechts/
uw jedes mit Nahmen benennen / dann für diese insgesamt
nm so viel anscßen/ als die Helfte dessen betraget / was man
für sich zu bezahlen hat.

IV.
Und mit einem KK. muß ungeheurer werden / ob / und

welche Kinder man hat / welche verheyrater / oder Geistlich/'
F oder



oder auch unverheyraret/in Hof - civil - Micar - oder ? awcu°
Kr - Diensten seynd / wie eines jeden Nahm / was ein jedes
ist / und wo es äomicilirt / oder wohnhaft / alwo es stch samt
denen Seinigen zu verzeichnen ex proprio , wann es besol- h
det/oder selbsten bemittelt / oder mit Väterlichem Geld/
wann es weder Besoldung/noch etwas Eigenes gemestr/zu
bezahlen hat/demnach solcher Kinder / und ihrer Leuten laxa
dahier nicht anzusetzen ist.

W man aber Geistlichen Stands / und zwar ein Vra-
lat / oder 8upcrior , oder 8uperiorin eines Stifts / Moftrs/
oder geistlichen Hauses / so bleiben die 2 , z . und 4te ausZnd

H.
Alle / es ftyen Männ -oder Weibliche Eonventuale !, so-

wohl protess , alsi^ ovitzen/und Lay - Brüder/oder Schmster
mit Nahmen / und Au - Nahmen ordentlich lpeciücirek/ und
benennet werden / und für jeden / oder jede / die sie betreßnde
laxs angesetzet werden.

Es seye nun daß aus dieser Ursache / oder dieweilen uan ^
sä säum erkläret har / weder Weib / noch Kinder zu HMi /
oder har man Frau / und Kinder / so wären sie sodann rach
dem z . und 4 . ^ rüoul , und nach dem ^ 6 . zu erklären. ^ l -7

primo : Seine Herrschafrs-Iagd -auch Land-Wirkschms-
Beamte / ONeier , und Bediente / beydes Geschlechts / s<mk
ihren Weibern/Kindern/und Drenst-Botten ; daun

II . Seine Haus - Otkicier,und Bediente / samt dem
Weibern/Kindern/und Dienst-Botten / oder nur dieAndr-
te / wann man keine Beamte / (Meier , oder Bediente derb¬
sten Gattung hat - beyderley Gattungen aber können m
füglichsten mittels hierneben stehenden ^ bellen äittmQe vr-
zelchnet werden/und wann die 8umms 8ummarum deren7a-
dellen ausgefetzet/und denen vorigen sääiret wird/so har nan
die gantze 8umma deßen / was jeder für sich/Weib / und In¬
der/oder seine Eonvenmalen / dann alle seine Beamte/OK'
Lier , und Bediente Zit bezahlen hat.



Üesc isbeiim könnten seyn wie folgende:
Jedes Beamten,

Officiers , und Be¬
dienten beydesGe«
schlechts ihre Nah.
MeN , UNd OKciri.

Jedes
hat zu
bezah.
len.

Jedes seine Frau Hat
oder Weib , mit jede
Nahmen, oder an- zu be-
zumerken , daß er zahle
keine hat. i die

jHelf.
te je.
des
Man
nes.

Jedes seine noch
in seinemBrod sie«
hende Kinder , je¬
des mit Nahmen,
oder anzumerken,
daß er keine hat.

Habe
insge'
samt
zu be-
zahle
die

Helfte
des

1 Vat-
I ters.

Eines jeden . Deren
Dienst-° böttenbey- jedes
des Geschlechts zube-
oder anzumerken , > zahlen
daß er keine hat. i har.

u .rl.

U.

Haben zu
bezahlen zur
sammen.

Welches Lumm» 8umm»rum
betraget.

Diem dieser wahrhaften Verzeich»
nuß / mich mitgerechnet enthaltene
Anzahl von Personen haben .
in wto zu bezahlen.

US . Gr-
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KV. Gemeinere aber/ welche keine dergleichen Beamte/und *
Dfficiers / sondern nur wenige Dienst - Boten haben / '

.
rrnd die HKcllen zu mühesam finden / hreciäciren nur -
mit Nahmen und (LEt / ihre Dienst - Boten / und

'
deren Weiber / und Kinder / wann sie. deren einige

'
haben»

- ^
-i

'" ' ' X
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^



wohl / als auch die Magistrate in denen Städten / undVor-
Städten/und Märkten / die ihnen durch das Kaiserl. König!, katent der
Kopf-Steuer halben aufgetragcne Verzcichnusscn zu verfassen / und einzur
reichen haben/ in welchen (ungeachtet der gemeine Bauer auf dem Land
nur ksmiiicn-tveis zu bezahlen hat) gleichwolen die Bauren-Weiber/und

ihre Kindercheciüce , und mit Nahmen begriffen / und angegeben
werden müssen.

I.
Nuri es Herrschaftliche Beamte seynd / müssen sie er-
! klären / von was für einer Herrschaft / in welchem

Lande / in welchem des Landes Meys / Viertel / oder Di-
üriÄ , und auch wem die Herrschaft zugehörig ; wann es aber
Magistraten von Städten/ oder Märkten seynd / müssen sie
imgleichen die Stadt/ oder Markt benennen / das Land/ wo
sie gelegen / den Kreyß/Viertel / oder OittriK » und auch oh
sie Kaiser!. König!, oder ob sie particulsrenSchutz / oder an¬
deren Herren zugerhan seynd.

H.

Müssen die Listen deren Verzeichnten / kubriyuen-
nnd Oallen -weis von jeder Gattung Leuten besonders ver¬
fasset werden / so wie L. O. es nachstehende zwey labellen
anweiftn / und für alle andere OMn / und Gattungen deren
Inwohnern deren Vorstädten / und deren Märkten / dann
auch deren Dorfschaften / und sonstiger Oettern auf demLand

dienen haben. III.
Nebst welchen zwey Isbellen auch noch einelabells

hierbey geruket wird / wie die Verzeichnt deren Juden zu
verfassen seye.

G
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, W M WM N
oder des Warckts ^

Jedes Künstlers Jeder hat Oh er ein Weib
Md profestrcMi . zst bejah ' hat , oder .' nicht ,
rens Nahm , len. nnd ihr

Nah« .

UNd ?roke/ ?! cMi.
üens srahm ,
Kunst , ? ro5es°

Lon , und
Wohnung.

AK.

Haben zu be¬
zahlen zu¬
sammen.

Hat jede
rii bezahlen
die Helste
öesMKns.

Jedes deren in Haben ins
ihrem Brod an

noch stehende
Kinder/

gesamt zu
zahlen nur
die Helfte
der
des Vab

terS.

Ihre Kunst' kro-
teKons - oder
Handwercks -Ge«

Men.

Hat jeder
zu bejah

len.

Ob , undvelcheiDieseseynb
dieser Uellen

Weibelha>
auf die
Helfte , ih.
rer Master
«lWsetzejj.

Ob , und welche ^ Für diese i Deren 5?ünstler j Fük jedest
Kinder ein oLet insgesamt / und pkokelfton'
ander Gesell hat, h a t jeder / üen ihre l̂ ehr.
so noch in seinem solcher Ge- I Istngen.

Brod stehen. fest d re
Helfte sei'
her 'i '

-rs*
' i m zahlen.

^Deren Künstler,
UNd pkokellionp
üen ihre Dienst,

hottest bcydes
Geschlecht

Für jeden
mW jede ist
zu zahlen.

«SSSSLSL ». ^ ^

° !

»2Li'>̂ ii -m 8ummL betraget s - s . s
S in dieser wahrhaften VekzeichnUß enthaltene Anzahl von , » . Personen

habeniy wro zu bezahlen. - - - -



LXLNkLI
Ä der dem Herrn KS. zugehörigen Herrschaft N . N.

^
' gelegen in dem re. seynd folgende bespannte Bauren /

oder folgende «»bespannte Bauren / Häußler / Hauer / re.
oder Inn -Leute / Tagwerrker/Taglöhnerre. nach Art / und
Zufolge der Gattung / von welcher man dann die labella
verfasset.

Eines jeden m j
Ob er ein Weib

die kubrics ge- hat , oder nicht,
hörigen seinen und des Weibs-
Nahm , nnd Zu - j Nahmen.

Nahmen.

Ihre noch nicht
in das iS . Iahr
getrettene Kin¬
der jedes mit

Nahmen be¬
nennet.

Han
'eder für sich

und vor gedachte
seine Familie

r» bezah¬
len.

^ . rhtt n
chon in das r M
Jahr eingetret-
tene Söhn und
Töchter , welche
zu Haus seynd,
dann eines jeden
Knecht «. Magd.

r Den sol»
.FN^ ohn,Toch¬
ter, Knecht , und

Magd zL - be¬
zahlen.

di. N.

di .di.

Zahlenzusacken

di.

Welches in 8umma betraget s s
Die Anzahl von . ? . Personen m wes -

.O». »

L'

!erzeichnuß /
Aller m der Stadt und ihren Vor -Städtm / oder in dem Marckt/

oder Art K. N. befindlichen Juden / von was Geschlecht und Alter
sie auch ftyen.

Eines jeden Juden Jeder , und jede/
seines Weibs , und ! wie auch jedes Kind
icdes seiner Kinder alt oder jung bey-
Nahm, und Z«nam,sdes Geschlechts , L
wasseineHandlung 2 , fl. fck jeden Kopf
und Nahrung seye,
und wo er wohnet,
auch jeder ledige

Jud , oder ledige
Jüdin.

N . N.

habm zu zahlen.

Ob ein oder Merer
Jud , oder Jüdin
Christen alsBedien-
te hatten , deren je¬
den beydes Ge¬
schlechts mit Nah¬
men,und wasDrenst

er leisten muß,
bekennet.

Für diese hat der
Jud , oder Jüdin,
welchen sie dienen,
ex xroxrii » das tr!-
xlum zu bezahlen,
dessen was die or-
clinLki deren
Bedienten betragt,

wie hier auSge-
worffen wird.

Nebst welchem er
auch noch für einen
solchen Bedienten
jenes zrr »QticZpiren
hat § was der Be¬

dienten I 'SXL
betraget.

kl . kl . :
'

di . kl.

Welches in 8umma betraget r -
Anzahl von Personen m » w -

^
'M -/
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